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Entgelte für den grundzuständigen Messstellenbetrieb gemäß  

Messstellenbetriebsgesetz  

 

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 

gültig ab 01.01.2026 

 

Entgelte für Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen (mME) und intelligenter 

Messsysteme (iMS) je Zählpunkt gemäß Messstellenbetriebsgesetz: 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Seite 2 von 3 

 

Entgelte für Zusatzleistungen bei intelligenten Messsystemen und modernen Messein-

richtungen: 

 

*gem. § 34 Abs. 2 Nr. 2 MsbG / inkl. informationstechnischer Anbindung an ein Smart-Meter-Gateway  

**im Rahmen der elektr. MaKo / gem. „Codeliste der Messprodukte“, die durch den Energieserviceanbieter (ESA)    

bestellt werden können 

 

***falls eine vereinbarte Leistung wie der Einbau, Ausbau, Wechsel eines Zählers oder iMSys aufgrund wiederholt 

schuldhaften Verhaltens des Kunden nicht möglich ist und infolgedessen eine zweite oder weitere Terminverein-

barung samt Anfahrt notwendig ist 

Das Preisblatt wird bei Verfügbarkeit um weitere Zusatzleistungen ergänzt.  
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Es gilt die jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer (z.Zt. 19%). 

Dieses Preisblatt wird mit der Gültigkeit eines neuen Preisblattes unwirksam. 


